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Durchführung des Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Sehr geehrter Herr Hansen,

mit E-Mail vom 09.07.2019 haben Sie über das Internetportal „FragDen-

Staat“ einen Antrag auf Herausgabe vonInformationen, bezüglich lebens-
mittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen im Betrieb „Speisegaststätte Bier-
garten Schwaneninsel“ in Waiblingen, nach dem
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) gestellt.

Es ergeht folgende

l. Entscheidung

1. Sie erhalten zu Ihrer Frage 1. und Frage 2. Satz 1 in dieser Ent-
scheidung, die Information wann die beiden letzten Betriebskontrol-
len stattgefunden haben und ob es dabei zu Verstößen kam.

2. Sie erhalten zu Ihrer Frage 2. Satz 2 über die Herausgabederent-
sprechendenKontrollberichte die Information durch Akteneinsicht
hier im Amt.

3. Die sofortige Vollziehung dieser Entscheidung wird angeordnet.
4. Für diese Entscheidung wird keine Gebühr erhoben.

Il. Begründung:

1. Sachverhalt

Am 09.07.2019 haben Sie einen Antrag per E-Mail überdie Internetplattform
„rragDenStaat“ auf Informationszugang nach dem VIG gestellt. Sie möchten
folgende Informationenerhalten:

1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprü-
fungenim folgendenBetrieb stattgefunden?

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die
Herausgabe des entsprechendenKontrollberichts an mich.
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Dem Betrieb „Speisegaststätte Biergarten Schwaneninsel“ wurde, als am Verfahren betei-
ligtem Dritten, mit einem Anhörungsschreiben die Gelegenheit eingeräumt, sich zu Ihrer
VIG-Anfrage zu äußern. Davon hatten sie Gebrauch gemacht und sich nach Ihren persön-
lichen Daten nachgefragt.

2. Rechtsgrundlagen

Zu 1.1

Gem. $2 Abs. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe des Verbraucherinformationsgesetzes An-
spruch auf freien Zugang zu allen Daten über

von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige
Abweichungen von Anforderungen

a) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs und des Produktsicherheitsgesetzes,

b) der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen,

c) unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-
schen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze

sowie Maßnahmenund Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den in den Buchsta-
ben a bis c genannten Abweichungengetroffen wordensind.

Dieser Anspruch auf freien Zugang der 0.g. Daten besteht nur, soweit kein Ausschluss-
oder Beschränkungsgrundi.S.v. & 3 VIG vorliegt.

Die Informationen nach dem VIG werden nur auf Antrag erteilt. Der Antrag muss gem. $ 4
Abs. 1 VIG hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennenlassen, auf welche In-
formation er gerichtet ist. Sie haben am 09.07.2019 einenschriftlichen Antrag über die
Online-Plattform „FragDenStaat“ gestellt, welcher inhaltlich hinreichend bestimmtist. Aus
Ihrem Antrag ist ersichtlich um welche Informationen Sie zu welchem Betrieb ersuchen.

Zuständig ist die nach Landesrecht zuständige Stelle. Dies sind gem. $ 2 Abs. 1 Ausfüh-
rungsgesetz zum Verbraucherinformationsgesetz (AGVIG) die Lebensmittel- und Futter-
mittelüberwachungsbehörden. Somit ist hier das Veterinäramt und Lebensmittelüberwa-
chung des Landratsamt Rems-Murr-Kreis zuständig.

Gem. 8 4 AGVIG darf ein Informationszugangerst dann erfolgen, wenn die Entscheidung
bestandskräftig geworden oder wenndie sofortige Vollziehung angeordnet wordenist.
Nach1.3 wird die sofortige Vollziehung angeordnet. Somit ist diese Voraussetzung erfüllt.

Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Entscheidung muss geeig-
net, erforderlich und angemessensein. Die Maßnahmeist geeignet, da sie den Zweck,
Ihnen die beantragten Informationen zugänglich zu machen,fördert. Die Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit ergab weiter, dass die Entscheidung erforderlich, sowie geeignetist, da
dasöffentliche Informationsinteresse, in diesem Fall Ihr Interesse, höher gewichtet wird als
das mögliche Interesse des Lebensmittelunternehmers aufStillschweigen der Information.

Die beiden letzten Kontrollen haben an folgenden Terminen mit angegebenem Ergebnis

stattgefunden:

1.) 08.06.2018, Verstöße

2.) 30.03.2017, Verstöße
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Zu l.2

Von Ihrem Antrag weichen wir dahingehend ab,als dass wir die Übermittlung der Informa-
tion zu Ihrer Anfrage Nr. 2 Satz 2 durch Herausgabeder entsprechendenKontrollberichte,
nicht elektronisch vornehmen.Die informationspflichtige Stelle kann nach $ 6 Abs. 1 VIG
den Informationszugang durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oderin
sonstiger Weise eröffnen. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, so
darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.

Dieser wichtige Grundergibt sich aus $ 2 Abs. 1 VIG. Danach hat jeder nach Maßgabe
dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten überInformationen, die in
den Nr. 1 bis Nr. 7 (Informationen) aufgeführt sind, die bei einer Stelle im Sinne des Ab-
satzes 2, unabhängig von der Art ihrer Speicherung vorhanden sind. Als Voraussetzung
der Informationsgewährung ist nach $ 4 Abs. 1 VIG ein schriftlicher Antrag zu stellen. Sie
selbst haben diesen Antrag gestellt.

Wenn nun aber, wie in Ihrem Antrag formuliert, die Übermittlung der Kontrollberichte in
elektronischer Form über Ihren E-Mail Account auf der Online Plattform „FragDenStaat“
erfolgt, wird diese Information einer unbestimmbaren Anzahl an Personenzur Verfügung
gestellt, die zu dieser Auskunftserteilung keinen Antrag gestellt haben. Eine derartige an-
tragslose Informationserteilung an eine anonyme Gruppe von Internetbenutzern ist im VIG
nicht vorgesehen. Der Behörde wäre es in diesem Verfahren auch nicht möglich den An-
spruch auf Auskunftserteilung einer anonymen Masse an Internetbenutzern zu prüfen.

Wir werdenIhnen deshalb eine persönliche Akteneinsichti. S. v. 86 Abs. 1 Satz 1 VIG
gewähren. KommenSie hierzu bitte in das Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung
des Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Erbstetter Str. 58 in 71522 Backnang, Zimmer205.

Wir habenhierfür die Freitagvormittage (08.30 — 12.00 Uhr) vorgesehen.

NennenSie uns bis 20.09.2019 einen für Sie geeigneten Freitagvormittag mit Tag
und Uhrzeit, wann Sie hierher kommenwollen, damit wir uns entsprechend vorbereiten

können.

Sollte der Freitagvormittag für Sie unpassendsein,bitten wir Sie um einen anderen Ter-
minvorschlag während denallgemeinen Sprechzeiten:

Mo.-Fr. 08:30 — 12:00 Uhr

Do. 13:30 — 18:00 Uhr

Der in diesem VIG-Verfahrendrittbetroffene Betrieb erhält ebenfalls eine Ausfertigung die-
ser Entscheidung zugesandt.

Zu 1.3

Die sofortige Vollziehung wird gem. $ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) angeordnet, das heißt Widerspruch und Anfechtungsklage haben gegen diese
Entscheidung keine aufschiebende Wirkung.

Gemäß Abs. 2 Nr. 4 VwGOentfällt die aufschiebende Wirkung in den Fällen, in denen
die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse besonders angeordnetwird.

Das besondereöffentliche Interesse an dem Informationszugang an Verbraucherist
durch das Bedürfnis der Verbraucher auf zeitnahe, umfassende Information überle-
bensmittelrechtliche Belange gegeben.
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Zu 1.4

Der Zugang zu Informationen nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 ist bis zu ei-

nem Verwaltungsaufwand von 1000 Euro kostenfrei, der Zugang zu sonstigen Informa-
tionen bis zu einem Verwaltungsaufwand von 250 Euro. Diese Entscheidung ergeht
somit nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 VIG gebührenfrei.

Ill. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder

mündlich zur Niederschrift Widerspruch beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Alter Post-
platz 10 in 71332 Waiblingen, erhoben werden.
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